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1 Rechtliche Rahmenbedingungen 

Das Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen (Behindertengleichstellungsgesetz 
– BGG) verpflichtet öffentliche Einrichtungen zur weitgehenden Verwirklichung der 
selbstbestimmten und gleichberechtigten Teilhabe behinderter Menschen am 
gesellschaftlichen Leben. Um dies zu erreichen, ist eine möglichst weitreichende 
Zugänglichkeit und uneingeschränkte Nutzung aller Lebensbereiche für behinderte 
Menschen und für andere mobilitätseingeschränkte Personen notwendig. Das Ziel einer 
allgemeinen Barrierefreiheit umfasst neben der Beseitigung räumlicher Barrieren auch 
die kontrastreiche Gestaltung der Lebensumwelt sowie die barrierefreie Kommunikation. 
Dabei wird stets dem einheitlichen gemeinsam zu nutzenden Weg der Vorzug gegeben 
vor separaten Angeboten für Menschen mit Behinderungen („Ein Design für alle“). 

Das BGG definiert Barrierefreiheit: 
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Die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) legt Sicherheitsanforderungen fest und 
verpflichtet die Betreiber von Eisenbahnen, ein Programm zur Erreichung der 
Barrierefreiheit aufzustellen: 
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2 Zielsetzung  

Angestrebt wird ein möglichst weitreichender  barrierefreier Zugang der Bahnanlagen 
und Fahrzeuge auf der Ammertalbahn für mobilitätseingeschränkter Menschen. D.h. 
dass die Benutzung der Bahnanlagen und Fahrzeugen ohne besondere Erschwernis 
ermöglicht wird.   

Als „mobilitätseingeschränkt“ im engeren Sinne gelten Personen, die wegen dauernder 
Beeinträchtigung oder akuter Erkrankung in ihrer Mobilität stark eingeschränkt sind. 

Hierzu rechnen: 

·  gehbehinderte, stehbehinderte, oberkörperbehinderte, kleinwüchsige und 
greifbehinderte Menschen 

·  sprachbehinderte Menschen 
·  wahrnehmungsbehinderte, d. h. blinde, sehbehinderte, gehörlose, ertaubte und 

schwerhörige Menschen 
·  Personen mit Kreislaufproblemen und epileptischen Anfällen 

 
Mobilitätseingeschränkt sind auch Personen mit Orientierungsschwierigkeiten, Menschen 
mit geistiger oder psychischer Behinderung (u. a. Menschen mit schweren 
Angstzuständen oder Zwangsverhalten), Analphabeten sowie Personen, die regelmäßig 
versorgt und betreut werden müssen. 

Neben Mobilitätseinschränkungen im engeren Sinne sind für die Anforderungen an die 
barrierefreie Infrastruktur solche Bewegungs- und Nutzungseinschränkungen zu 
beachten, die in einem weiteren Sinne die Mobilität deutlich einschränken. Sie betreffen 
diejenigen Menschen, deren Mobilität zeitweise oder in bestimmten Situationen 
erschwert ist, wie  

·  hochbetagte und gebrechliche Personen, 
·  kleine Kinder, 
·  werdende Mütter, 
·  vorübergehend mobilitätseingeschränkte Personen mit zeitlich begrenzten Unfall- 

oder Krankheitsfolgen oder postoperativen Beeinträchtigungen, 
·  Personen mit Kinderwagen oder schwerem und unhandlichem Gepäck. 
 

In aller Regel sollte es möglich sein, die Barrieren so zu beseitigen, dass dieselben 
Wege und Bedienelementen auch von Menschen ohne Einschränkungen benutzt werden 
können. Ziel aller Bemühungen um Barrierefreiheit muss es deshalb sein, „ ein Design 
für alle“  zu verwirklichen. Ziel dieses Programms ist es, den dazu erforderlichen 
Handlungsbedarf zu benennen. 
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3 Historie Ammertalbahn 

Am 12. April 1909 wurde der Streckenabschnitt Herrenberg–Pfäffingen eröffnet, der 
Abschnitt Pfäffingen–Tübingen folgte am 1. Mai 1910. Am 25. September 1966 stellte die 
Deutsche Bundesbahn den Personenverkehr im Abschnitt Entringen–Herrenberg ein – 
auf dem Abschnitt Entringen–Gültstein wurde fortan nur noch Güterverkehr betrieben, 
der Betrieb auf dem Abschnitt Gültstein–Herrenberg wurde damals ganz eingestellt. Das 
Teilstück wurde schließlich 1973 abgebaut, die Strecke wurde jedoch juristisch nie 
stillgelegt, das heißt sie wurde nicht entwidmet (sie war fortan lediglich außer Betrieb). 

Am 26. Juli 1995 wurde der Zweckverband ÖPNV im Ammertal (ZÖA) gegründet, der die 
Strecke 1996 von der Deutschen Bahn AG erwarb.  

1996 wurde nach einer Ausschreibung die DB ZugBus Regionalverkehr Alb-Bodensee 
GmbH (RAB) mit dem Betreiben der Infrastruktur und mit der Erbringung von 
Eisenbahnverkehrsleitungen beauftragt. 

Das 4,1 Kilometer lange Teilstück zwischen Gültstein und Herrenberg wurde wieder 
aufgebaut, so dass die Strecke am 1. August 1999 im Personenverkehr auf voller Länge 
reaktiviert werden konnte. Die eingleisige, nicht elektrifizierte Strecke wurde dabei 
komplett modernisiert und für den Betrieb mit bis zu 100 km/h hergerichtet. Die Bahnhöfe 
Tübingen West, Pfäffingen und Entringen sind Kreuzungsbahnhöfe mit zwei Gleisen. Der 
Bahnhof Entringen ist Systemkreuzungsbahnhof. In Herrenberg fahren die Züge 
ausschließlich vom Gleis 102 ab, in Tübingen von Gleis 1, 2 und 13. Die Strecke wird im 
Zugleitbetrieb befahren, der Zugleiter sitzt im Stellwerk Tübingen. Heute nutzen im 
Schnitt fast 8000 Fahrgäste pro Werktag die Strecke. 

Die Ammertalbahn bedient die folgenden Haltepunkten und Bahnhöfe: 

·  Tübingen Hauptbahnhof 
·  Tübingen West 
·  Unterjesingen – Sandäcker 
·  Unterjesingen – Mitte 
·  Pfäffingen 
·  Entringen 
·  Altingen 
·  Gültstein 
·  Herrenberg – Zwerchweg 
·  Herrenberg 

 
Die beiden Bahnhöfe Tübingen Hbf und Herrenberg gehören der Deutschen Bahn AG, 
die anderen Haltepunkte sind Eigentum des Zweckverbands ÖPNV im Ammertal (ZÖA). 
Insgesamt wurden von 1996 bis 1999 rund 18 Mio. Euro in den Ausbau der 
Ammertalbahn investiert:  

·  Ertüchtigung des Gleiskörpers und Anhebung der Streckengeschwindigkeit von 
60 auf 100 km/h  

·  Wiederaufbau des 3,9 Kilometer langen  Abschnitts Herrenberg – Gültstein  
·  Ausrüstung von sechs Haltepunkten mit neuen Wartehäuschen, sowie 110 Meter 

langen und 55 cm hohen Bahnsteigen für stufenloses Einsteigen  
·  Kompletter Neubau von zwei Haltepunkten in der Nähe eines Wohngebietes 

(Unterjesingen-Sandäcker) bzw. zur Anbindung eines Schulzentrums 
(Herrenberg-Zwerchweg)  

·  Ausrüstung fast aller Bahnübergänge mit Schranken oder Ampelanlagen.  
·  Drei Kreuzungsbahnhöfe mit Rückfallweichen in Tübingen-West, Entringen und 

Pfäffingen  
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4 Die einzelnen Bahnhöfe und Haltepunkte 

4.1 Tübingen Hauptbahnhof 

Der Bahnhof Tübingen ist Eigentum der DB Station & Service AG. Die Herstellung der 
Barrierefreiheit auf den Bahnsteigen dort ist Aufgabe des Eigentümers, der hierzu ein 
eigenes Programm zur Herstellung der Barrierefreiheit verfasst und veröffentlicht hat:  

®  http://www.bahn.de/p/view/service/barrierefrei/programm_der_db.shtml  

®  www.bahn.de/handicap 
 
 
Die folgende Bestandserhebung ist daher nur nachrichtlich: 

 Zustand barrierefrei bedingt 
barrierefrei 

nicht 
barrierefrei 

Verbindung Bahnsteig - 
Anschlussverkehrsmittel 

Über Rampe sind Gleise 1 
und 13 zu erreichen, Gleis 2 
ist nur über Treppe 
erreichbar. 

 X  

Taktile Leitstreifen am Bahnsteig vorhanden, 
nicht jedoch an den 
Zugangswegen und an 
Bushaltestellen 

 X  

Fahrgastinformation nur akustisch   X 
Fahrplan nur optisch, kleine Schrift, 

zu hoch 
  X 

Bahnsteighöhe Nur an Gleis 13 höhengleich  X  
Spaltbreite bis 20 cm  X  
Beschilderung Weiße Schrift auf rotem 

Grund 
 X  

Beleuchtung durchgängig vorhanden X   
Witterungsschutz auf dem Bahnsteig X   
Fahrkartenautomat EC-Schlitz zu hoch  X  
Notruf nicht vorhanden   X 
Rollstuhl-WC An Gleis 1 (jedoch mit 

Geldeinwurf) und in den 
Fahrzeugen 

 X  

Rollstuhl-Parkplatz vorhanden X   
Winterdienst, 
Reinigungsdienst 

ein externes 
Dienstleistungsunternehmen 
ist beauftragt 

X   

 
In der Bundestagsdrucksache Drucksache 16/14096 vom 29.9.2009 heißt es in der 
Beantwortung einer kleinen Anfrage: 

Frage Welche Personenbahnhöfe werden über das im Rahmen des Konjunkturprogramms des 
Bundes aufgelegte Bahnhofsprogramm hinaus in den Jahren 2009 bis 2011 mit bzw. ohne 
Förderung des Bundes barrierefrei umgestaltet (…)? 

Antwort Tübingen, Waiblingen, Wendlingen (Neckar) 
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4.2 Tübingen West 

 
Bewertung 
 Zustand barrierefrei bedingt 

barrierefrei 
nicht 
barrierefrei 

Verbindung Bahnsteig - 
Anschlussverkehrsmittel 

höhengleich zu erreichen. 
Bushaltestelle in 
unmittelbarer Nähe des 
Haltepunkts. 

X   

Taktile Leitstreifen am Bahnsteig vorhanden, 
nicht jedoch an den 
Zugangswegen und an 
Bushaltestellen 

 X  

Fahrgastinformation nur akustisch   X 
Fahrplan nur optisch, kleine Schrift, 

zu hoch 
  X 

Bahnsteighöhe höhengleich X   
Spaltbreite bis 20 cm  X  
Beschilderung weiße Schrift auf rotem 

Grund 
 X  

Beleuchtung durchgängig vorhanden X   
Witterungsschutz auf dem Bahnsteig X   
Fahrkartenautomat EC-Schlitz zu hoch  X  
Notruf nicht vorhanden   X 
Rollstuhl-WC in den Fahrzeugen  X  
Rollstuhl-Parkplätze nicht vorhanden   X 
Winterdienst, 
Reinigungsdienst 

ein externes 
Dienstleistungsunternehmen 
ist beauftragt 

X   
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4.3 Unterjesingen – Sandäcker 

 

Bewertung 
 Zustand barrierefrei bedingt 

barrierefrei 
nicht 
barrierefrei 

Verbindung Bahnsteig - 
Anschlussverkehrsmittel 

über Rampe 6% zu 
erreichen. Bushaltestelle in 
200 m Entfernung. 

 X 
 

 

Taktile Leitstreifen am Bahnsteig vorhanden, 
nicht jedoch an den 
Zugangswegen und an 
Bushaltestellen 

 X  

Fahrgastinformation nur akustisch   X 
Fahrplan nur optisch, kleine Schrift, 

zu hoch 
  X 

Bahnsteighöhe höhengleich X   
Spaltbreite bis 20 cm  X  
Beschilderung weiße Schrift auf rotem 

Grund 
 X  

Beleuchtung durchgängig vorhanden X   
Witterungsschutz auf dem Bahnsteig X   
Fahrkartenautomat EC-Schlitz zu hoch  X  
Notruf nicht vorhanden   X 
Rollstuhl-WC in den Fahrzeugen  X  
Rollstuhl-Parkplatz nicht vorhanden*    
Winterdienst, 
Reinigungsdienst 

ein externes 
Dienstleistungsunternehmen 
ist beauftragt 

X   

*) Keine Parkplätze vorhanden, da nur begrenztes Einzugsgebiet 
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4.4 Unterjesingen – Mitte 

 
Bewertung 
 Zustand barrierefrei bedingt 

barrierefrei 
nicht 
barrierefrei 

Verbindung Bahnsteig - 
Anschlussverkehrsmittel 

über Rampe 6% zu 
erreichen. Bushaltestelle in 
100 m Entfernung. 

 X  

Taktile Leitstreifen am Bahnsteig vorhanden, 
nicht jedoch an den 
Zugangswegen und an 
Bushaltestellen 

 X  

Fahrgastinformation nur akustisch   X 
Fahrplan nur optisch, kleine Schrift, 

zu hoch 
  X 

Bahnsteighöhe höhengleich X   
Spaltbreite bis 20 cm  X  
Beschilderung weiße Schrift auf rotem 

Grund 
 X  

Beleuchtung durchgängig vorhanden X   
Witterungsschutz auf dem Bahnsteig X   
Fahrkartenautomat EC-Schlitz zu hoch  X  
Notruf nicht vorhanden   X 
Rollstuhl-WC in den Fahrzeugen  X  
Rollstuhl-Parkplatz nicht vorhanden   X 
Winterdienst, 
Reinigungsdienst 

ein externes 
Dienstleistungsunternehmen 
ist beauftragt 

X   
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4.5 Pfäffingen 

 
Bewertung 
 Zustand barrierefrei bedingt 

barrierefrei 
nicht 
barrierefrei 

Verbindung Bahnsteig - 
Anschlussverkehrsmittel 

über Rampe 6% zu 
erreichen. Bushaltestelle in 
unmittelbarer Nähe. 

 X  

Taktile Leitstreifen am Bahnsteig vorhanden, 
nicht jedoch an den 
Zugangswegen und an 
Bushaltestellen 

 X  

Fahrgastinformation nur akustisch   X 
Fahrplan nur optisch, kleine Schrift, 

zu hoch 
  X 

Bahnsteighöhe höhengleich X   
Spaltbreite bis 20 cm  X  
Beschilderung weiße Schrift auf rotem 

Grund 
 X  

Beleuchtung durchgängig vorhanden X   
Witterungsschutz auf dem Bahnsteig X   
Fahrkartenautomat EC-Schlitz zu hoch  X  
Notruf nicht vorhanden   X 
Rollstuhl-WC in den Fahrzeugen  X  
Rollstuhl-Parkplatz direkt am Zugang 2   
Winterdienst, 
Reinigungsdienst 

ein externes 
Dienstleistungsunternehmen 
ist beauftragt 

X   
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4.6 Entringen 

 
 Zustand barrierefrei bedingt 

barrierefrei 
nicht 
barrierefrei 

Verbindung Bahnsteig - 
Anschlussverkehrsmittel 

über Rampe 6% zu 
erreichen 

X   

Taktile Leitstreifen am Bahnsteig vorhanden, 
nicht jedoch an den 
Zugangswegen und an 
Bushaltestellen 

 X  

Fahrgastinformation nur akustisch   X 
Fahrplan nur optisch, kleine Schrift, 

zu hoch 
  X 

Bahnsteighöhe höhengleich X   
Spaltbreite bis 20 cm  X  
Beschilderung weiße Schrift auf rotem 

Grund 
 X  

Beleuchtung durchgängig vorhanden X   
Witterungsschutz auf dem Bahnsteig X   
Fahrkartenautomat EC-Schlitz zu hoch  X  
Notruf nicht vorhanden   X 
Rollstuhl-WC in den Fahrzeugen  X  
Rollstuhl-Parkplatz direkt am Zugang X   
Winterdienst, 
Reinigungsdienst 

ein externes 
Dienstleistungsunternehmen 
ist beauftragt 

X   
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4.7 Altingen 

 
 Zustand barrierefrei bedingt 

barrierefrei 
nicht 
barrierefrei 

Verbindung Bahnsteig - 
Anschlussverkehrsmittel 

höhengleich X   

Taktile Leitstreifen am Bahnsteig vorhanden, 
nicht jedoch an den 
Zugangswegen und an 
Bushaltestellen 

 X  

Fahrgastinformation nur akustisch   X 
Fahrplan nur optisch, kleine Schrift, 

zu hoch 
  X 

Bahnsteighöhe höhengleich X   
Spaltbreite bis 20 cm  X  
Beschilderung Weiße Schrift auf rotem 

Grund 
 X  

Beleuchtung Durchgängig vorhanden X   
Witterungsschutz auf dem Bahnsteig X   
Fahrkartenautomat EC-Schlitz zu hoch  X  
Notruf nicht vorhanden   X 
Rollstuhl-WC in den Fahrzeugen  X  
Rollstuhl-Parkplatz direkt am Zugang X   
Winterdienst, 
Reinigungsdienst 

ein externes 
Dienstleistungsunternehmen 
ist beauftragt 

X   
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4.8 Gültstein 

 
 Zustand barrierefrei bedingt 

barrierefrei 
nicht 
barrierefrei 

Verbindung Bahnsteig - 
Anschlussverkehrsmittel 

höhengleich. Bushaltestelle 
in der Nähe des Haltepunkts 

X   

Taktile Leitstreifen am Bahnsteig vorhanden, 
nicht jedoch an den 
Zugangswegen und an 
Bushaltestellen 

 X  

Fahrgastinformation nur akustisch   X 
Fahrplan nur optisch, kleine Schrift, 

zu hoch 
  X 

Bahnsteighöhe höhengleich X   
Spaltbreite 20 cm   X 
Beschilderung Weiße Schrift auf rotem 

Grund 
 X  

Beleuchtung durchgängig vorhanden X   
Witterungsschutz auf dem Bahnsteig X   
Fahrkartenautomat EC-Schlitz zu hoch  X  
Notruf nicht vorhanden   X 
Rollstuhl-WC in den Fahrzeugen  X  
Rollstuhl-Parkplatz direkt am Zugang X   
Winterdienst, 
Reinigungsdienst 

ein externes 
Dienstleistungsunternehmen 
ist beauftragt 

X   
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4.9 Herrenberg – Zwerchweg 

 
 Zustand barrierefrei bedingt 

barrierefrei 
nicht 
barrierefrei 

Verbindung Bahnsteig - 
Anschlussverkehrsmittel 

höhengleich zu erreichen X   

Taktile Leitstreifen am Bahnsteig vorhanden, 
nicht jedoch an den 
Zugangswegen und an 
Bushaltestellen 

 X  

Fahrgastinformation nur akustisch   X 
Fahrplan nur optisch, kleine Schrift, 

zu hoch 
  X 

Bahnsteighöhe höhengleich X   
Spaltbreite >20 cm   X 
Beschilderung weiße Schrift auf rotem 

Grund 
 X  

Beleuchtung durchgängig vorhanden X   
Witterungsschutz auf dem Bahnsteig X   
Fahrkartenautomat EC-Schlitz zu hoch  X  
Notruf nicht vorhanden   X 
Rollstuhl-WC in den Fahrzeugen  X  
Rollstuhl-Parkplatz Keine Parkplätze vorhanden    
Winterdienst, 
Reinigungsdienst 

ein externes 
Dienstleistungsunternehmen 
ist beauftragt 

X   
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4.10   Herrenberg 

Der Bahnhof Herrenberg ist Eigentum der DB Station & Service AG. Die Herstellung der 
Barrierefreiheit auf den Bahnsteigen dort ist Aufgabe des Eigentümers, der hierzu ein 
eigenes Programm zur Herstellung der Barrierefreiheit verfasst und veröffentlicht hat:  

®  http://www.bahn.de/p/view/service/barrierefrei/programm_der_db.shtml  

®  www.bahn.de/handicap 
 

Die folgende Bestandserhebung ist daher nur nachrichtlich: 

 Zustand barrierefrei bedingt 
barrierefrei 

nicht 
barrierefrei 

Verbindung Bahnsteig - 
Anschlussverkehrsmittel 

Verbindung zur S-Bahn 
nicht höhengleich 
erreichbar, Aufzug 
vorhanden 

 X  

Taktile Leitstreifen am Bahnsteig vorhanden, 
nicht jedoch an den 
Zugangswegen und an 
Bushaltestellen 

 X  

Fahrgastinformation nur akustisch   X 
Fahrplan nur optisch, kleine Schrift, 

zu hoch 
  X 

Bahnsteighöhe höhengleich X   
Spaltbreite <20 cm  X  
Beschilderung Weiße Schrift auf rotem 

Grund 
 X  

Beleuchtung durchgängig vorhanden X   
Witterungsschutz auf dem Bahnsteig X   
Fahrkartenautomat EC-Schlitz zu hoch  X  
Notruf nicht vorhanden   X 
Rollstuhl-WC in den Fahrzeugen  X  
Rollstuhl-Parkplatz direkt am Zugang X   
Winterdienst, 
Reinigungsdienst 

ein externes 
Dienstleistungsunternehmen 
ist beauftragt 

X   
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5 Ist-Zustand:  

Personengruppen 
mit eingeschränkter 
Mobilität 

Alltagsprobleme 
bei Nutzung der Infrastruktur 

Zustand entlang der 
Ammertalbahn 

Hochbetagte Fahrgäste Steigen von Stufen / Treppen und 
langes Laufen; eingeschränkte 
Standsicherheit; Umgang mit 
„moderner Technik“. Keine 
Sitzgelegenheit für die Begleit-
Person. 

Keine Treppen im Zugang zu den 
Zügen, Rampen mit 6 % Neigung 
auf allen Halte punkten bzw. 
Unterwegsbahnhöfen, soweit nicht 
höhengleich zu erreichen 

Fahrgäste mit 
Kinderwagen/sperrigem 
Gepäck 

Überwinden von Stufen / Treppen; 
ggf. angewiesen auf Hilfestellung 
durch Dritte beim Ein- und 
Aussteigen in 
öffentliche Verkehrsmittel; zu gering 
bemessener Abstellplatz 

Keine Treppen im Zugang zu den 
Zügen, Rampen mit 6 % Neigung 
auf allen Halte punkten bzw. 
Unterwegsbahnhöfen, soweit nicht 
höhengleich zu erreichen 
Wettergeschützte Wartehäuschen 
mit Sitzbänken.  

Kleinwüchsige 
Fahrgäste / Kinder 

Erreichbarkeit von Armaturen, 
Bedienungstastern, 
Entwertern, Sprecheinrichtungen und 
Festhaltemöglichkeiten 

Die Erreichbarkeit von 
Bedientastern, Entwertern usw. 
sind so angebracht, dass sie von 
Kindern bzw. kleinwüchsigen 
Fahrgästen auch erreicht werden 
können. Bei den  Fahrschein-
automaten  ist der EC-Schlitz zu 
hoch angebracht. 

Blinde / sehbehinderte 
Fahrgäste 

Auffinden der Ein- / Ausgangstür, 
Haltestelle, Bordsteinkante, 
Einstiegstür öffentlicher 
Verkehrsmittel, 
Entwerter, Automaten und  
Bedienelemente, öff. Telefon 
etc.; Erkennbarkeit von visuellen 
Informationen (Wegweiser, Fahr- 
und Liniennetzpläne); Auswahl der 
richtigen Linie / des richtigen 
Fahrtziels an zentralen Haltestellen; 
Verletzungsgefahr durch fehlende 
Orientierung (Abstürzen, Anstoßen) 

An allen Haltepunkten sind 
Blindenleitstreifen eingebaut, 
jedoch fehlt die durchgängige 
Verbindung bis zum 
Anschlussverkehrsmittel.  

Gehörlose / 
schwerhörige Fahrgäste 

Verstehen von Informationen, die nur 
akustisch erfolgen; Gefährdung, da 
akustische Warnsignale, 
Fahrgeräusche u. ä. nicht 
wahrgenommen werden können. 

Bei den Schienenübergängen 
(Haltepunkte West, Pfäffingen und 
Entringen) fehlt ein akustisches 
Signal i. S. des 2-Sinne-Prinzips.  

Fahrgäste mit Rollstuhl 
bzw. Gehbehinderung 

Zugänglichkeit und Nutzbarkeit von 
Gebäuden, öffentlichen Wegen, 
Haltestellen; Einstieg in öffentliche 
Verkehrsmittel; Aufstellung in den 
Fahrzeugen, Erreichbarkeit von 
Bedienungselementen 

Keine Treppen als Zugang zu den 
Zügen, ( Stufenfreiheit )  
Rampen mit 6 % Neigung an allen 
Haltepunkten,  Behinderten-
parkplätze vor den Bahnhöfen 
(außer: Zwerchweg, Unterjesingen, 
Tübingen-West); höhengleicher 
Zugang Bahnsteig – Fahrzeug 0,55 
Meter ü. Schienenoberkante. 
Anlegerampe. 

Fahrgäste mit 
Orientierungs-
schwierigkeiten 

Kein oder unvollständiges Erfassen 
schriftlicher Information, Unsicherheit 
und Verunsicherung durch 
außerplanmäßige Abläufe, Probleme 
bei der Orientierung. 

Deutliche und verständliche 
akustische Ansagen in klarer 
einfacher Sprache, schriftliche 
Information in großer 
kontrastreicher Schrift. 
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6 Fahrzeuge der Ammertalbahn 

Auf der Ammertalbahn werden ausschließlich Fahrzeuge der Baureihe Vt 650 (Regio-
Shuttle) eingesetzt. Die Regio-Shuttles haben sich bundesweit im Einsatz bestens 
bewährt.  

Diesen Fahrzeugen liegt ein Niederflur-Fahrzeugkonzept für den flächendeckenden 
Regional- und S-Bahnverkehr zugrunde. Die optimierten Fahrgast-Räume haben große 
Einstiegsplattformen im Niederflurbereich. Der Vt 650 ist mit Klappsitzen ausgestattet 
und verfügt über Stellflächen für Kinderwagen, Fahrräder, Gepäck und Rollstühle. Ein 
WC mit geschlossenem Toilettensystem ist neben dem Mehrzweckbereich angeordnet. 
Der Niederfluranteil beträgt 65 Prozent. Durch die Ausstattung der Fahrzeuge mit 
Luftfederung wird eine für Nahverkehrsfahrzeuge außerordentlich hohe Laufruhe 
erreicht. Das attraktive Erscheinungsbild wird abgerundet durch eine ansprechende, 
dynamische Optik, den großzügig gestalteten Fahrgastraum und moderne 
Fahrgastinformationssysteme.  

Die Fahrzeuge sind zusätzlich mit Klimaanlagen ausgerüstet. 

 

 
 
Bewertung 
 Zustand barrierefrei bedingt 

barrierefrei 
nicht 
barrierefrei 

Einstiegshöhe höhengleich außer am 
Bahnhof Tübingen, Gleis 1 

 X  

Spalt > 20 cm  X  
Fahrgastinformation nur akustisch   X 
Fahrplan nicht vorhanden   X 
Türbreite  X   
Toilette breite Tür, Haltegriffe X   
Orientierungsplan 
in Braille,- Prismen 
und Schwarzschrift 

nicht vorhanden   X 

Streckenplan nicht vorhanden   X 
Notrufeinrichtung nicht vorhanden. 

Fahrzeugführer beobachtet 
im Halbstundentakt 

  X 

 
Insbesondere die Spaltbreite zwischen Bahnsteigkante und Türschwelle ist für 
Rollstuhlfahrer ein ernstzunehmendes Hindernis. Es besteht die Gefahr, dass der 
Rollstuhl sich festsetzt. 
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Mobile Rampen, die zusammengeklappt in jedem Triebfahrzeug mitgeführt werden und 
vom Zugführer bei Bedarf ausgelegt werden, könnten für Abhilfe sorgen und sollten 
kurzfristig beschafft und eingesetzt werden. 
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7 Internet 

 

Die Internet-Präsenz der Ammertalbahn (www.ammertalbahn.info) ist von Anfang an auf 
Barrierefreiheit ausgelegt. Das Design hält sich bewusst zurück und hält sich an die 
Standards. Jede einzelne Seite kann durch einen eingeblendeten Button auf Konformität 
zum W3C-Standard überprüft werden. Damit wird eine wesentliche Voraussetzung für 
die Nutzung mit Screen-Readern und anderen Hilfsmitteln geschaffen. Das Design folgt 
durchgängig dem Grundsatz  „Ein Design für alle“. In der Selbstbewertung mit dem BITV-
test (www.bitvtest.de) erreicht die Website einen Wert von 95 Punkten und damit die 
Bewertung „sehr gut zugänglich“ (Details siehe Anlage 2). 
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8 Anhörung der anerkannten Verbände 

 

Dieses Programm wurde als Anhörungsentwurf (Stand 15.12.2008) dem Landesverband 
für Körper- und Mehrfachbehinderte Baden-Württemberg e.V. vorgelegt. Die Anregungen 
aus dessen Stellungnahme vom 24.2.2009 sind eingeflossen. 

Das Sozialforum Tübingen wurde am 19.3.2009 angehört. Die Anregungen aus den 
Stellungnahmen vom 15.7.2009 und vom 22.9.2009 wurden berücksichtigt. 
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9 Maßnahmen  

Allgemein ist anzustreben, bei allen Informationen das Zwei-Sinne-Prinzip zu beachten 
und jede Information zumindest in zwei der drei sensorischen Formen Sehen, Hören und 
Tasten darzustellen.  

Um behinderten Menschen eine weitgehend barrierefreie Nutzung der Bahnanlagen zu 
ermöglichen, werden folgende Verbesserungen angestrebt: 

 
Nr. Maßnahme Realisierung … 
1 Optische und akustische Fahrgastinformationen an 

den Bahnsteigen 
 

langfristig 

2 Optische und akustische Fahrgastinformationen in 
den Fahrzeugen (Streckenplan mit 
charakteristischen Symbolen) 

Im Rahmen der nächsten 
Neubeschaffung von 
Fahrzeugen bzw. bei 
Neuvergabe 
 

3 Mobile Rampen in allen Zügen Kurzfristig 
 

4 bei neu anzuschaffenden Fahrzeugen werden 
Kriterien der Barrierefreiheit berücksichtigt (BR 650 / 
3. Generation /  Hublifte)  

Im Rahmen der nächsten 
Neubeschaffung von 
Fahrzeugen bzw. bei 
Neuvergabe 
 

5 Konsequenter Einsatz taktiler Leitstreifen auch an 
den Zugängen zu den Bahnsteigen, so dass die 
gesamte Beförderungskette abgedeckt wird. 

Im Rahmen der sich aus 
dem Zukunftsgutachten 
ergebenden Investitionen 
 

6 Taktile Pläne des Fahrgastraums Mittelfristig 
 

7 Taktile Pläne der Bahnsteige Mittelfristig 
 

8 Taktile Markierung des vordersten Einstiegspunktes Kurzfristig, wenn technisch 
möglich 

9 Akustisches Signal bei Gleisquerungen als Freigabe 
für sehbehinderte Menschen und Menschen 
miteingeschränkter Beweglichkeit (Tübingen West, 
Pfäffingen, Entringen)  

Mittelfristig 
 

10 Fahrscheinautomaten mit allen Bedienelementen in 
Sitzhöhe, kontrastreiche Darstellung, klarer 
Funktionsaufbau. 

kurzfristig 

 

Die Realisierung erfolgt im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten. 
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10 Anhang 

 

®  Überblick über Infrastruktur der Ammertalbahn  (siehe Anlage 1)  

®  BITV-Test, Selbstbewertung (Anlage 2) 
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10.1    Anlage 1 

 

SO = „Schienenoberkante“ 



 

10.2    Anlage 2 

 

Fragebogen Nr. 2615  
Titel: ammertalbahn.info  
URL: www.ammertabhan.info 

Ergebnis der Selbstbewertung  

Punktabzug 5,0 

Punkzahl 95,0 

Bewertung sehr gut zugänglich 

 

Nicht erfüllt ist 1 Prüfschritt: 

Prüfschritt Anmerkung Punktabzug 

7.5.1 Verzicht auf Weiterleitung   1 

 
Teilweise erfüllt sind 5 Prüfschritte: 

Prüfschritt Anmerkung Punktabzug 

7.4.1 Verzicht auf Auto-Aktualisierung   0,5 

11.2.1 Verzicht auf veraltete Elemente und Attribute   0,5 

13.1.2 Links informieren über Dateiformat   0,5 

13.2.1 Sinnvolle Dokumenttitel   1,0 

13.4.2 Position im Webauftritt klar 
Es gibt nur eine Navigationsebene, so dass 
die Position bereits aus der Seitenüberschrift 
klar hervorgeht. 

1,5 

 
Erfüllt sind 34 Prüfschritte: 

Prüfschritt Anmerkung 

1.1.1 Alternativtexte für Bedienelemente   

1.1.2 Alternativtexte für Grafiken und Objekte   

2.1.1 Auch ohne Farben nutzbar   
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2.2.1 Grafiken vor wechselndem Hintergrund erkennbar   

2.2.2 Helligkeitskontraste von Grafiken ausreichend   

2.3.1 Helligkeitskontraste von Texten ausreichend   

3.1.1 Verzicht auf Schriftgrafiken   

3.1.2 Title-Attribut für Symbole   

3.2.1 Valides HTML   

3.3.1 Stylesheets für die Positionierung verwendet   

3.4.1 Schriftgröße variabel   

3.4.2 Bei geringer Bildschirmauflösung lesbar   

3.5.1 HTML-Strukturelemente für Überschriften   

3.6.1 HTML-Strukturelemente für Listen   

4.1.1 Anderssprachige Wörter ausgezeichnet   

4.3.1 Hauptsprache angegeben   

6.1.1 Auch ohne Stylesheets nutzbar   

6.3.1 Auch ohne Skripte nutzbar   

7.2.1 Verzicht auf Ablenkung durch Blinken oder Bewegung   

7.3.1 Verzicht auf blinkende oder bewegte Inhalte   

9.2.1 Auch ohne Maus nutzbar   

9.3.1 Aktuelle Position des Fokus deutlich   

9.4.1 Schlüssige Reihenfolge bei Tastaturbedienung   

10.1.1 Verzicht auf automatische Pop-Ups, neue Fenster angekündigt   

10.2.1 Beschriftung von Formularfeldern richtig angeordnet   

11.1.1 Angemessene Formate   

11.3.1 Seiten für alle (keine Textversion)   

12.1.1 Frames mit Titel und Name   

12.2.1 Aufbau der Frames verständlich   

12.3.1 Inhalte gegliedert   

12.4.1 Label mit Formularelementen verknüpft   

13.1.1 Aussagekräftige Linktexte   

13.4.1 Navigation einheitlich   

14.1.1 Einfache Wörter   

 
Nicht anwendbar sind 12 Prüfschritte: 

Prüfschritt Anmerkung 

1.1.3 Leere alt-Attribute für Layoutgrafiken   

1.2.1 Alternativen für serverseitige Imagemaps   

1.3.1 Audiodeskription für Videos   

1.4.1 Videos mit Untertiteln   

3.7.1 HTML-Strukturelemente für Zitate   

4.1.2 Anderssprachige Abschnitte ausgezeichnet   

5.1.1 Datentabellen richtig aufgebaut   

5.2.1 Zuordnung von Tabellenzellen   

5.3.1 Layouttabellen linearisierbar   

5.4.1 Kein Strukturmarkup für Layouttabellen   

8.1.1 Zugängliche Alternativen für programmierte Objekte   

13.3.1 Sitemap oder ähnliche Orientierungshilfe einfache Struktur 

 


